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Tarifreg lement Taqesstrukturen Zell

1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Rechtsgrundlage

Betriebsreglement Schulergänzende Tagesstrukturen Schulen Zell

2 TARIFESCHULERGANZENDETAGESSTRUKTUREN

Artikel 2 Betreuungsmodule während der Schulzeit

Artikel 3 Betreuungsmodule während den Schulferien

Modul Zeit Tagespreis
pro Wochentag

CHF

Monatspauschale
pro Wochentag

CHF

Ferienhort
Morgenbetreuung lang

06.00 - 08.00 21.00 17.50

Ferienhort
Morgenbetreuung kurz

07.00 - 08.00 8.00 6.65

Ferienhort
Ganztagesbetreuung bei
fixer jährlicher Buchung

08.00 - 18.00 103.00 85.80

Ferienhort
Ganztagesbetreuung bei
Einzelbuchungen pro
Ferien

08.00 - 18.00 130.00

Artikel 4 Betreuung an schulfreien Tagen infolge schulinterner Weiterbildung

1 Die Betreuung während der Blockzeiten (08.00 - 12.00 Uhr) ist kostenlos. Die von den
schulergänzenden Tagesstrukturen der Schulen Zell angebotenen Betreuungsmodule
(Morgen-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung) sind kostenpflichtig. 
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Modul Zeit Tagespreis
pro Wochentag

CHF

Monatspauschale
pro Wochentag

CHF

Morgenbetreuung lang 06.00 - 08.10 21.00 66.50

Morgenbetreuung kuz 07.00 - 08.10 8.00 25.35

Mittagstisch 12.00 - 13.30 16.00 50.65

Nachmittagsbetreuung
lang

13.30 - 18.00 56.00 177.35

Nachmittagsbetreuung
kurz

15.30 - 18.00 39.00 123.50



Gemeinde Zell Tarifreqle nt Taoesstrukturen Zell

2 Besteht für den schulfreien Tag eine Buchung für das Modul Nachmittag kurz und es wird
ein Nachmittag lang benötigt, wird der Aufpreis verrechnet.

Artikel 5 Verspätetes Abholen

Bei Abholung eines Schülers/einer Schülerin nach Ende der Betreuungszeit, 18.00 Uhr, wird
pro angebrochene Stunde CHF 15.00 verrechnet.

3 RECHNUNGSSTELLUNG

Artikel 6 Betreuungsmodule während der Schulzeit

1 Die fix gebuchten Betreuungsmodule werden monatlich im Voraus in Rechnung gestellt. Die
Betreuung findet während 39 Schulwochen statt. Eine Woche wird für gesetzliche und loka-
le Feier- und Ruhetage berücksichtigt. Es werden nur 38 Schulwochen für die jährliche Be-
treuungspauschale verrechnet. Der jährliche Betreuungsbetrag wird auf 12 gleichbleibende
Monatsbeträge verteilt (38 Betreuungswochen durch 12 Monate = 3.166 Monatsdurch-
schnitt pro Betreuungstag).

2Zusätzlich gebuchte Betreuungsangebote oder unregelmässige Buchungen werden zu dem
Tagespreis im Folgemonat in Rechnung gestellt.

Artikel 7 Betreuungsmodule während den Schulferien

1 Die fix gebuchten Betreuungsmodule werden monatlich im Voraus in Rechnung gestellt. Für
die Betreuungsmodule während der Schulferien werden drei Wochen für Betriebsferien be-
rücksichtigt. Es werden nur 10 Ferienwochen mit gleichbleibendem Monatsbetrag verrech-
net (10 Betreuungswochen durch 12 Monate = 0.833 Monatsdurchschnitt pro Betreu-
ungstag).

2Wird die Betreuung für die ganzen 10 Wochen Ferienhort fix im Voraus für das ianze
Schuljahr gebucht, wird ein Preisnachlass für die Ganztagesbetreuung gewährt. Bei dieser
Variante werden die Elternbeiträge in Monatspauschalen im Voraus berechnet.

3 Einzelbuchungen pro Ferienhort werden zu dem Tagespreis im Folgemonat in Rechnung
gestellt.

4 SUBVENTIONIERUNG ELTERNBEITRAGE

Es gelten die Beitragsverordnung und -reglement der Gemeinde Zell

5 ÜeeRCRI,IGS.UNDSCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 8 Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement wurde von der Schulpflege am 19.05.2026 genehmigt und er-
setzt alle bisherigen Tarifreglemente. Es tritt per 1. August 2026 in Kraft.

Zell, 8486 Rikon, 19. Mai 2026 (SPF Nr. 2026-131)
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